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bund es rn t (~S 

B e r ich t 

des Wirtschaftsaussohusses 

über den GesetzesbeschluB des Nationalrates vom 12. Juli 1974, 
betreffend ein Bund~sgesetz, mit dem das Bundesgesetz über 
die einmalige Gewährung einer Sonderbegünstigung für die 

vorzeitige RUckzahlung von Wohnbaudarlehen der öffentlichen 
Hand geändert wird 

Das Bundesgesetz vom 16. Juli 1971, BGEl. Nr. 336, 

gewährte eine SonderbegUnstigung für die vorzeitige Rück­

zahlung .von Wohnbaudarlehen der öffentlichen Hand. Durch 

den vorlieg~nden Gesetzesbeschluß soll diese Aktion bis 

1977 ierl~ngert werde~, um auch je~en Darlehe~snehmern, 
deren Eigentumsrechte bisher noch nicht ins Grundbu~h ein-

g2trcge~ wurden, die ~öglichkeit zu geben, von dieGer Be­

gUnstigung Gebrauch iu machen. 

Der Wirts6haftsausschuß hat die gegenst~ndliche Vor­

lage in seiner Sitzung vom 15. Juli 1974 in Verhandlung 

genommen und einstimmig beschlossen, dem Hohen Hause zu_ 

empfehlen, keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratunz stellt der ~irtschafts­
ausschuß somi~ den Antr9.;, der Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des Kationalrates vom 
12. Juli 19~4 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das 
Bundesgesetz über die einmalige Gewährung einer Sonder­
begUnstigung ~Ur die vorzeitige RUckzahlung von Wohnbau-

- -

darlehen der öffentlichen Hand geändert wird, wird kein 
j I 

Einspruch ~r'Oben. 
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Berichtcrstalter 

Wien, B~ 15. Juli 1974 
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